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Beschlussvorschlaqg:

Der Ausschuss fur Tarif und Marketing und der Unternehmensbeirat empfehlen dem Verwal-
tungsrat, mit Wirkung zum 01.01.2018 der als Tischvorlage vorgelegten Preisubersicht zuzu-

stimmen.

Begriindung/Sachstandsbericht:

Allgemeine VRR-Preisanpassung 01.01.2018

1. Ausgangslage

Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.06.2016 ist die Laufzeit der am 01.01.2017 in
Kraft getretenen aktuellen VRR-Preisgestaltung bis zum 31.12.2017 befristet. Die nachfol-
gend beschriebene Preisempfehlung soll mit Wirkung zum 01.01.2018 gelten und eine Lauf-
zeit von zwoIf Monaten haben. Nur mit einer dauerhaft gesicherten und starkeren Nutzerfi-
nanzierung ist auch zukinftig eine gute flachendeckende OPNV-Bedienungsqualitit im VRR

sichergestellt.
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Der fir das Jahr 2018 zu erwartende Mehraufwand wurde wie im Vorjahr mit einem neuen,
auf aktuellen Ist-Daten basierenden Verfahren ermittelt. Zusatzlich wurde ein Abgleich zwi-
schen geplanten und tatsachlich eingetretenen Aufwendungen erarbeitet. Die daraus resultie-
renden Ergebnisse sind in den Sitzungen des erweiterten Prasidiums der VRR-Gremien im

Mai 2017 vorgestellt worden.

2. Tarifstrategischer Ansatz

Grundlagen der Tarifkalkulation sind die im Marketingplan dargestellten Erwartungen, er-
kennbare Aufwandssteigerungen seitens der Verkehrsunternehmen und sich verandernde
soziodemografische Rahmenbedingungen. Die nachfolgend benannten tarifstrategischen
Einzelmallnahmen orientieren sich an den bereits seit mehreren Jahren erkennbaren Kun-
denreaktionen.

Wie in den Vorjahren wird bei allen Preismalinahmen ticket- und preisstufenbezogen diffe-
renziert vorgegangen.

Fir 2018 wird die Fortfiihrung der aus den Vorjahren bewahrten Strategie eines ausgewoge-
nen Pakets empfohlen. Diese bestehen aus einer moderaten allgemeinen linearen Preis-

mafRnahme und tarifstrukturellen EinzelmaRnahmen.

3. Bartarif

Einzel- und 4erTicket im Kurzstreckenbereich werden nach der zum 01.06.2016 in Kraft ge-
tretenen Reform auch in 2018 preisstabil gehalten.

Nach der diesjahrigen verbundweit einheitlichen Preisanpassung beim Einzelticket fir Er-
wachsene in der Preisstufe A wird kinftig in Hinblick auf das unterschiedliche Leistungsan-
gebot sukzessive eine preisliche Differenzierung vorgenommen. Die rdumliche Zuordnung
der differenzierten Bepreisung orientiert sich an den im Zeitkartenbereich bereits eingeflhr-
ten Preisniveaus A1, A2 und A3.

Da mit dieser Mallnahme neue vertriebliche und kommunikative Anforderungen entstehen,
soll die weitere Auspragung je nach Marktakzeptanz und gewonnener Erfahrungen in mehre-
ren Stufen erfolgen. So soll in der ersten Stufe zunachst das Einzelticket fir Erwachsene in
zwei Preisniveaus angeboten werden, wobei in den Orten mit dem Preisniveau A1 und A2
der Preis gehalten wird und zunachst nur in den funf gréRten Stadten (Bochum, Dortmund,
Dusseldorf, Essen und Wuppertal) mit dem qualitativ hochwertigsten OPNV-Angebot der

Preis moderat angehoben wird.

Das in 2016 preisstabil gehaltene und fur alle Preisstufen einheitliche EinzelTicket sowie das

4erTicket fur Kinder soll weiterhin nicht angepasst werden.
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Zur Steigerung des Vertriebs Uber elektronische Wege wird das per Smartphone kaufbare
10erTicket in allen Preisstufen gegenlber der Fahrt mit einem vergleichbaren Einzel- oder

4erTicket preislich noch attraktiver.

4. Zeitkartentarif

Im Zeitkartenbereich erfolgt eine FortfUhrung der am 01.08.2008 begonnenen Preisdifferen-
zierung in der Preisstufe A durch eine etwas deutlichere Preisanpassung im Preisniveau A2
gegenlUber dem Niveau in A1 und eine noch etwas hdhere im Preisniveau A 3 gegenlber
dem in A2.

Mit dieser differenzierten Vorgehensweise soll dem unterschiedlichen Leistungsangebot in
den einzelnen Stadten im Verbundraum Rechnung getragen werden.

Insbesondere in den Stadten mit einem engmaschigen kommunalen Schienenangebot sind
die Bereitstellungskosten ungleich hoher als in den eher kleinstadtisch oder landlich geprag-

ten Gemeinden mit einem Uberwiegenden Busangebot.

5. Ausbildungsverkehr

Beim SchokoTicket haben die Eigenanteile flir das erste anspruchsberechtigte Kind bzw. fur
die volljahrigen Schilerinnen und Schiiler die gesetzlich zulassige Obergrenze in Hohe von
12,00 € (im Tarifraum unterer Niederrhein werden fir Grundschler stets 6,00 € erhoben)
bzw. 6,00 € fur das zweite anspruchsberechtigte Kind erreicht und werden demzufolge nicht
weiter angehoben.

Bei den Zahlungen der Schultrager wird die Preisanpassung leicht unterproportional steigen.
Das SchokoTicket fur Selbstzahler soll leicht Gberdurchschnittlich — gemessen am allgemei-
nen Erhéhungsmall — angeglichen werden.

Das SchiilerTicket UT VRR/VRS ist inhaltlich und preislich an das VRR-SchokoTicket einer-
seits und an das SchilerTicket des VRS (Verkehrsverbund Rhein-Sieg) andererseits ange-
lehnt und gilt im groRen Grenzverkehr zwischen VRR und VRS. Um den VRR-Tarif oder den
VRS-Tarif nicht zu unterlaufen, soll das SchiilerTicket UT VRR/VRS in Absprache mit dem
VRS zum 01.01.2018 ebenfalls auf den Preis des VRR-SchokoTickets flr Selbstzahler ange-

hoben werden.

6. Tarifstrukturelle EinzelmaBnahmen

6.1 Verlangerung nach Arnheim

Seit dem 06.04.2017 verkehrt der RE19 Uber Emmerich hinaus bis nach Arnheim.

Gemal Beschluss der VRR-Gremien mit Drucksache M/IX/2016/181 gilt auch auf allen Rela-
tionen zwischen dem VRR und Arnheim der komplette VRR-Tarif und fiihrt somit zu einer

Einnahmemehrung. In 2018 wirkt sich diese zusatzliche Einnahme ganzjahrig aus. Gespra-
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che Uber weitergehende Kooperationen wie z.B. Kombiticketvereinbarungen sind mittlerweile

initiiert worden.

6.2. VRR-Semesterticket

Auch fur das VRR-Semesterticket wird ein neuer Preis mit Wirkung fir das Sommersemester
2018 vorgeschlagen, der sich am endgultigen Erhdhungsmall der allgemeinen Preismal-
nahme orientiert. Zusatzlich zur allgemeinen Preisanpassungsrate wird vertragsgemal ein

Sonderbetrag in Héhe von 0,45 € / Monat erhoben.

6.3. Touristenticket

Die bisher auf einen Kalendertag bezogenen Tagestickets sollen starker an die Bedirfnisse
der Bewohner und Touristen in der VRR-Region angepasst werden. Geplant ist eine neue
Festlegung auf eine 24-stiindige Geltungsdauer nach Entwertung.

Diese zeitlich grofiere Flexibilitat soll durch einen moderaten Preisaufschlag gewdurdigt wer-
den. Auch fir die heutigen Tagesticketnutzer ist diese Reform vorteilhaft, denn je nach Ent-
wertungszeitpunkt ergeben sich im Ticketpreis enthaltene Fahrmdglichkeiten am Folgetag,
die bislang kostenpflichtig sind. Neu ist zudem eine zusatzliche Variante mit einer nach Ent-
wertung beginnenden 48-stlindigen Geltungsdauer. Beide Angebote sollen Uber alle Ver-
triebswege erhaltlich sein.

Bei beiden Angeboten soll zudem die bisher bewahrte Tarifierungspraxis von einem Grund-
preis flr eine Person und einem gleichbleibenden Aufpreis fiir jede bis zu vier weiteren Per-
sonen beibehalten werden. Damit bleibt die Preisgerechtigkeit flr unterschiedlich groRe

Gruppen erhalten.

6.4. YoungticketPLUS

Mit dem Schulabschluss endet auch die Berechtigung zum Erwerb des SchokoTickets. In der
Mehrzahl der Falle folgt das Semesterticket, das ahnlich wie das Schoko Ticket einen grof3en
Geltungsbereich umfasst und nur in einer Preisstufe angeboten wird. Das Angebot fur ge-
werbliche und kaufmannische Auszubildende wird preisstufenbezogen angeboten. Somit
muss sich der Auszubildende raumlich neu orientieren und Tarifgrenzen erlernen, die er vor-
her nicht gewohnt war. Insofern soll auch fir die Auszubildenden ein dem Schoko Ticket ahn-
liches Angebot ab dem 01.01.2018 gelten.

Eine durchgeflhrte Marktbefragung unter den bisherigen und kinftigen Nutzern dieses Tarif-
angebots hat u. a. ein groRRes Interesse der Zielgruppe belegt. Mehr als 60% beflrworten
eine Veranderung des bisherigen Angebotes. Zudem tragt ein transparenteres Angebot zu
einer deutlichen Steigerung des Bekanntheitsgrades bei. So kennen aktuell rund 40% der

Nichtnutzer das fir sie passende YoungTicket bzw. YoungTicketPLUS nicht.
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Bezlglich des Preises wird von den heutigen Nutzern abhangig von derer bisherigen Preis-
stufe eine Bandbreite zwischen 60 € und 90 € / Monat als angemessen benannt. Hierbei ist
anzumerken, dass rund 90% der Kunden mit den Preisstufen A oder B regelmaRig ihren Gel-
tungsbereich mit Zusatztickets erweitern. Diese Zusatztickets mit einem Wert von 7,00 € /
Fahrt waren dann fir alle Kunden entbehrlich.

Parallel zur Neugestaltung der Abovariante YoungticketPLUS soll auch das monatliche
YoungTicket neu gestaltet werden. Auch dieses wird es ab dem 01.01.2018 exklusiv in einer
netzweiten Auspragung geben. Die bisher nur beim YoungTicketPLUS enthaltenen Zusatz-
nutzen wie Mitnahme einer weiteren Person und eines Fahrrads werden dann auch zeitgleich
auf das Monatsticket Ubertragen. Bislang sind im Monatsticket YoungTicket keine Zusatzleis-
tungen enthalten.

Bei der Preisfestsetzung flir die beiden netzweit gultigen Angebote werden sich fur die heuti-
gen Kunden in der Preisstufe A Preisanhebungen ergeben, fir alle anderen Kunden in den

Preisstufen B,C und D aber sehr deutliche Preisabsenkungen.

6.5. Regionen statt Preisstufe C

Aktuell haben die Kunden in der Preisstufe C die Wahlmoglichkeit zwischen insgesamt 172
verschiedenen Geltungsbereichen. Grundlage fiir deren Festlegung sind immer zwei neben-
einanderliegende sogenannte Zentraltarifgebiete. Nur mit Hilfe eines umfangreichen Tarifbe-
raters sind die fur den entsprechenden Kunden glnstigsten Geltungsbereiche herauszusu-
chen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Geltungsbereiche in den groften Stadten Duis-
burg, Dortmund, Dusseldorf, Essen und Wuppertal inmitten des jeweiligen Stadtgebiets ver-
laufen.

Nun sollen laut aktuellem Planungstand 19 groRRrdumigere, sich Uberlappende Regionen die
aktuell 172 Geltungsbereiche der Preisstufe C ersetzen. Damit verbunden ist eine deutliche
vertriebliche und kommunikative Vereinfachung.

Von dieser Reform profitieren zunachst alle heutigen Kunden mit einem Ticket der Preisstufe
C, denn sie erhalten einen deutlich grélkeren Geltungsbereich und ersparen sich somit evitl.
notwendige Zusatztickets fur die Fahrt zu Zielen, die auRerhalb ihres Geltungsbereiches lie-
gen.

Zudem ergibt sich nun auch die Moglichkeit, dass etliche Kunden mit einem netzweit gultigen
Ticket der Preisstufe D zu einer fUr sie preislich glnstigeren Region in der Preisstufe C
wechseln kdnnen. Dies waren rund 10% der heutigen Kunden mit einem Ticket der Preisstu-
fe D.

Der groRere Geltungsbereich fur die Kunden der Preisstufe C und die Preisabsenkung fur
etliche Kunden mit einem Ticket der Preisstufe D soll mit einer rd.1,5%igen Preisanpassung

Uber dem allgemeinen Anhebungsmal? gewurdigt werden.

Seite 5 von 6



6.6. Sozialticket

Die Richtlinie zur finanziellen Férderung des Landes NRW zum Sozialticket ist zunachst bis
zum 31.12.2017 befristet. Rund 170.000-180.000 Kunden nutzen momentan ein preiswertes,
vom Land NRW gefordertes Monatsticket zum Preis von 35,55 €. Damit kostet dieses Ticket
weniger als die Halfte der vergleichbaren Monatskarte des Ticket1000.

Vorbehaltlich der Weiterfihrung der Landesférderung in 2018 wird auch fur das Sozialticket
ein neuer Preis vorgeschlagen. Dessen Hohe soll sich am 50%igen Wert einer Monatskarte
des Ticket1000 orientieren. Das Ticket1000 und das Sozialticket beinhalten die gleichen tarif-
lichen Leistungen. Der Berechtigtenkreis fur das Sozialticket und die Geltungsbereiche (kreis-

freie Stadt oder Kreisgebiet) sollen weiterhin erhalten bleiben.

7. Erwartete Markteffekte

Insgesamt werden flir das Kalenderjahr 2018 durch die vorgeschlagene Preisanpassung die
geplanten Kostensteigerungen zumindest mit dem derzeitigen Kostendeckungsgrad von rd.
50% uber alle Betriebszweige gerechnet kompensiert. Die Fahrgastzahlen werden sich auch
moderat positiv entwickeln. Mit den vorgeschlagenen StrukturmafRnahmen werden die Ziele
der Tarifvereinfachung und Neukundengewinnung erreicht. Die detaillierten Preise befinden

sich im Abstimmungsprozess und werden als Tischvorlage vorgelegt.

Seite 6 von 6



	Zuständig
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

